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E N T S C H U L D I G U N G 

für das Fernbleiben vom Kindergarten für Kinder im letzten Jahr vor 

dem Schuleintritt. 

 

Mein Kind ………………………………………….   Geb. Dat. ……………………………………………… 

kann/konnte am: ……………………………….   wegen (Anlass) ………………………………………. 

den Kindergarten nicht besuchen. 

 

                                                           ………………………………………………………………….  

                                                             Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

 
 

 

Für Kinder im letzten Jahr vor dem Schuleintritt besteht lt. Landesgesetz eine Kindergarten-Besuchspflicht für 20 

Wochenstunden jeweils an 5 Tagen pro Woche am Vormittag. Ausgenommen sind alle schulfreien Tage/Schulferien. 

Die Eltern können ihr Kind zusätzlich 5 Wochen = 25 Tage nach freier Wahl vom Kindergartenbesuch 

 in schriftlicher Form entschuldigen. 

Eine schriftliche Entschuldigung muss auch bei Krankheit des Kindes gebracht werden. 
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